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Diek!eschäfti~ der vol~!ljs'p~l!.. Flüchtl~.J..!l öst.~eioh. 
/' 

In Beantwortung einer AnfI'age der Abg.,M: ach u n z a und 

Genossen, betreffend Abänderung des Erlasses cles :Sundesministeriums für 

soziale Vanal tung vom 9.Jänner 194.8 über die :Beschäftigung von Ausländern9 

führt Bundesminister ;für soziale VerVlal tv.ng Mai s e 1 aus: 

"In der A:nfrage wircl ausgeführt s dass clie Behandlung dtölr volks­

deutschen Flüchtlinge ~ls Ausländer im Sinne der Verördnun€übe~ die Beschäf­

tigung von Auslä.ndern für die deutschspra.ohigen Flüohtlinge eine gros se Härte 

bedeute und grosse Verbitterung errege • .All den Bundesminister fÜl·. soziale 

Verwal tungw1rd die Anfrage gerichtet, ob· er bere! t ~'1t,. die tatsächliche 

Gleiohstellung der volksaeutsohen FlUchtlinge in bezug auf die Arbeitsver ... 

·mittl~ng mit den österreichischen Al'bei tn.ehmernzu verfügen." 

Hiezu teil t dar Bundesminister mi t z_~ 

"Wie den Anfragestellern beka.>mt ist, llat das Bundesm1ni~terium für 

soziale Verwaltung in dmn Bestreben} die Lage der volksd~utschen Flüchtlinge 

~u varbasset'n) vor lä.ngerer Zeit dem :Ministorkomitee zur Lösung des Problems 

der volks~eutsohen Flüohtlinge. Vorschläge übel' die Ausgabe von Befreiungs­

scheinen an bestimmte Gruppen der deutschspra.chigen Flüohtlinge unterbreitet. 

Diese Vorschläge haben die Grundlage für unmittelbare Verhandlungen zwischen 

den Vertretern der volksdeutsohen Flüchtlinge imFlücht11ngsbeira.~ einerseits 

und der Leitung des Österreiohischen Gewerkschaftsbundes andererseits gebi1-
, 

date Diese Verhandlungen haben zu einer Einigung geführt, die vom Minister-

komiteezur Lösung des Problems der volksdeutsohen Flüchtlin.ge gebilligt wurdo. 

Auf Grund des Beschlusses des Uillisterkomitees hat das Bundes-

ministeriUm fUr soziale Verwaltung nunmohr gemUss den Vorsohriften dar 

§§ 11 und 32 dar Verordnung über die Beschäftigung von Ausländern vom 
23.~änner 1933 die Du~chführungsbestilmnungen erlassen. Danach ist die Be­

,ohäftigung von volksdeutschen Flüchtlingon als J~bciter in der Landwirtschaft 

vollkommen frei. Andere Gruppen von volksdeutschen Arbeitnehmern erhalten 

]ofroiungßscheine, die zum Antritteinor Arbeit im·Bundesgebiet bareohtigent 
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ohne dass der Arbeitgeber verpflichtet wäreJ eine Besohäftigungsbewilli­

gung einzuholen. Befreiungsschei!16 wC3rden .erteil tfür die Beschäftigung 

in der Hauswirtschaft ganz allgemein, weiters für die Besohäftigung als 

,Arbeiter unter def Voraussetzung, dass der volksdeutsche Arbeitnehmer 

durch wenigstens drei Jahre in Österreich ~~ llandel~ Gewerbe und 
I • . 

Industrie beschäftigt ';1ar. Für die BerufsaulSübung als Angestellter wird 

oin Befreiungssohein gegeben, wer~ der volksdeutsohe Arbeitnehmer 

ausserdem nachweist, dass er auch schon vor dem 8~Mai 1945 als Ange­

stellter beschäftigt war~ In dem Zeitraum von drei Jahren werden die 

Zeiten der Krankheit und des Bezuges von Leistungen der .Arbeitslosen­

versicherung eingereohnot. Jugendliche sind bezüglich der Annahme 

einer Lehrstelle den österreiohischen Jugendlichen glei?hgestellt; hin­

siohtlich des Antrittes einer Arbeit erha.lten sie einen Bef'reiungsscheü" 

dann, wenn ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten Anspruch auf einen 

~efre1ungssohein haben oder we~n sie eine Berufsausbildung in 

österreich abgesohlossen haben. 

Mit dieser Regelung sind die volksdeutschen Flüchtlinge den 

österreiohisohEm Staatsbürgern hinsichtlich des .Antri ttes einer Ar1lei t 

weitgEihend. angeglichen." 
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